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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

im Kanton Zirich

Organ des Kantonalen Lehrervereins — Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeltung ~ Qg
Erscheint monatlich einmal ] \
fodahrgangy 0 Nr. 1 : © 17.Januar 1925

[nhalt:

Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein: Zum Budget'1925. — Die Stellungnahme des Erziehungsrates zu den Rekrutenpriilungen.

— Auch eine Veranschaulichung im Geschichtsunterricht. — Ziircherische Kantonale Sekundarlehrerkonferenz: Vorstandssitzung.
Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein: 13. und 14. Vorstandssitzung.

Zurcherischer Kantonaler Lehrerverein.

Zum Budget 1925.

Das Budget pro 1925 weist ungefihr die gleichen Zahlen
auf wie dasjenige des Vorjahres. Der Vorstand beantragt
wieder einen Jahresbeiirag von sechs Franken, der bei 1790
zahlenden Mitgliedern 10,740 Fr. ergeben wiirde. Die gegen-
iiber 1924 etwas kleinere Zahl von Jahresbeitriigen wird durch
ein Plus an Zinsen der Obligationen, des Sparheftes, der Dar-
lehen und des Postscheckguthabens ausgeglichen werden, so
daB die Summe der Einnahmen die Hohe des Vorjahres er-
reichen diirfte.

Wiihrend im Budget des zu Ende gehenden Rechnungs-
jahres Einnahmen und Ausgaben sich die Wage hielten, sieht
das vorliegende einen hescheidenen Einnahmeniiberschuff vor-
aus, der zu zwei Dritteln dem Umstande zu verdanken ist; dafl
der Verein im kommenden Jahre keine Mittel fiir Bestitigungs-
wahlen bereitstellen muB. Dann bleiben auch die Auslagen
fiir Fahrtenfschiidigungen an den Vorstand und die Delegierten

Budget pro 1925.

: B Rechnung i Budge{ Budget }
1923 1924 1925 ;
j’ Fr. |Rp| Fr. |Rp| Fr- |Rpd
i I. Einnahmen. : " : | n : i
| 1. Jahresbeitrige 12769 | — (10860 — | 10470 —
2. Zinse . 702 10| 760 —| 880 —|
3. VerschledeneQ S 1801 —| 30|— 30| —|
Total | 13651 | 10 [11650] — | 11650 — |
1 Il. Ausgaber.
| 1. Vorstand:
| a) Besoldung 3000 —| 3000 — | 3000 —|
b) Sitzungsgelder 678 | —| 780 —p 800 —
¢) Fahrtentschiidigung 179195| 240 — 200 —
H2. Deleglerten\ ersammlung u. Kom-
missionen : 235 40| 440 —| 350 —|
| 3. Piddagogischer Beobachter 2994 | 40 2950i —1 2930 —
b2 Druchoachon 189 /10| 250, —| 100 —
5. Bureau. Porti 658 85| 750 — 70| —|
6. Rechtshilfe i e e A IR 1 s0F— 1 - 150 —
7. Unterstiitzungen . . . . . . 42 | —| 150 — 150 | — |
| 8. Presse und Zeitungen . . . . 66|90 70— 70 —}
| 9. Gebiihren auf Postscheck . . . 20 25 2()} — 20 =z
10. Abschreibungen . . . . . . . 20 | 50 20/ — 20| —
11. Steuern . . S = 80 —| 150 —
12. Mltleedsc]mft des K Z V 970 1 90| 1000, —| 950 | —
13. Delegiertenversammlung dED S. i ‘
FrcVe i o .o ) %% —| 400, —| 400 —
| 14. Bestiitigungsw ahlen San O —— 1 500 e
_||15. Verschiedenes . . . . . . .| 96/85] 250 —] 250|—
| Total | 10296 35 [11650 — | 10900 | —|
2 |
Hl. Abschlu8.
. Einnahmen . .| 13651 10 |11650 — | 11650 —
Ausgaben : _10296 35 11650 — 110900 —
Vorschlag| 3354 75| — |—| 750|—|

=
\

Winterthur-Veltheim, den 28. Dezember 1924.

Der Zentralquistor: A. Pfenninger.

um ein Geringes hinter denjenigen des letzten Voranschlages
zuriick, da dieser noch auf den hohern Taxen fulite. Zudem
geniigt wohl auch im nichsten Jahre eine einzige Delegierten-
versammlung. Die dadurch eingesparten Fahrgelder werden
allerdings fiir andere Zwecke wieder aufgebraucht, indem der
Verein, durch die gegenwirtigen Stromungen gedrdngt, sein
Tiétigkeitsgebiet erweitern mulbte.

Fiir das Vereinsorgan sind dreizehn Nummern vorgesehen,
welche die im Budget genannte Summe von 2930 Fr. erfordern
werden. Wenn in fritheren Jahren der gleiche Betrag nur fiir
zwolf reichte, so rithrt dies davon her. dall die Zahl der Se-
paratabonnenten des «Pidd. Beob.» sich wesentlich vermindert
kat. Der Durchschnittspreis einer Nummer ist dadurch von
250 auf 225 Fr. gesunken. Um dem Verein doppelte Ausgaben
zu ersparen und doch jedem Mitgliede die Zustellung unseres
Organs zu sichern, sei auch an dieser Stelle auf die Auftor-
derung unseres Kontrollfiihrers, Lehrer Wilhelm Ziirrer in
Widenswil, verwiesen, welche in Nummer 1 des «P#d. Beob.»
vom 19. Januar 1924 den Mitgliedern zur Kenninis gebracht
wurde.

Die fiir die {tbrigen Titel reservierten Befrige stimmen
ebenfalls mit denjenigen des Vorjahres iiberein und geben zu
keinen Bemerkungen Anlall. Einzig fiir Steuern mulite unge-
fahr das Doppelte eingesetzt werden, da neben dem Vereins-
vermogen der Vorschlag der laufenden Rechnung als Einkom-
men versteuert werden muf.

Sofern die Inanspruchnahme unserer Finanzen das Nor-
male nicht iibersteigt, wird es moglich sein, bei dem eingangs
genannten Jahresbeitrag von sechs Franken einen Vorschlag
von 500—1000 Fr. zu erzielen. Sollten hingegen wider Erwar-
ten grofere Aufgaben an uns herantreien, wird es Sache der
Delegiertenversammlung sein, den veriinderten Verhélinissen
entsprechende Beschliisse zu fassen.

Die Stellungnahme des Erziehungsrates zu den
Rekrutenpriifungen.

Mit Rundschreiben vom 1. Oktober 1924 gab das Schwei-
zerische Militiirdepartement den kantonalen Erziehungsdirek-
tionen die von einer Expertenkommission aufgestellten Thesen
iiber die Wiedereinfithrung der Rekrutenpriifungen bekannt
mit der Einladung, ihm allfiillige Aulerungen his spitestens
am 15. November a. c¢. zukommen zu lassen.

Die Beratung der genannten Thesen, die von der Erzie-
hungsdirektion im «Amilichen Schulblatt> vom 1. November
1924 auch den Schulpflegen und der Lehrerschaft zur Kennt-
nis gebracht worden sind, bildete das Hauptgeschift der Er-
ziehungsratssitzung vom 21. Oktober 1924. Schon der allge-
meine Ratschlag ergab, dal sich nicht alle Mitglieder des
Erziehungsrates mit der in den Thesen niedergelegten Neu-
gestaltung, die einen Kompromill zwischen der bisherigen Art
der Durchfiihrung und der Aufhebung der Priifungen bedeu-
tet, befreunden konnen. Einige grundlegende Neuerungen
wurden nach der grundsiizlichen Seite einer ablehnenden Kri-
tik unterzogen: andere hingegen fanden die Zustimmung der
Behorde.

Es seien einige Punkie aus der Behandlung der Vorlage
im Erziehungsrate herausgehoben. Die in These 2 nieder-
gelegte Zweckbestimmung der pidagogischen Rekrutenpriifun-
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gen, wornach diese den Bildungsgrad des ins dienstpflichige
Alter tretenden Schweizerbiirgers zu ermitteln haben und zwar
«im Hinblick auf seine besondern Lebens- und Berufsverhilt-
nisse», um dadurch anregend auf die biirgerliche und beruf-
liche Fortbildung der ménnlichen Jugend im nachschulpflich-
tigen Alter zu wirken, vermag den Erziehungsrat nicht zu be-
friedigen. Er ist in seiner grofen Mehrheit der Ansicht, wenn
die Rekrutenpriifungen bheibehalten werden sollen, sei es fiir
das Volksschulwesen von Bedeutung, daf die Priifungsergeb-
nisse als Mafstab fiir dessen Stand und als Ansporn zu des-
sen Forderung weiter Geltung behalten. Mit allen gegen eine
Stimme sprach er sich daher fiir Streichung des zweiten Ab-
satzes von These 2 aus, in dem gesagt wird, der bisherige
Ziweck, durch die Rekrutenpriifungen den Stand der Volks-
schulkenninisse zu ermitteln, falle im wesentlichen nicht mehr
in Betracht. In These 4 wird gefordert, es habe die Priifung
in der Beurteilung des Bildungsstandes des Stellungspflichtigen
von seiner Vorbildung und <seinen bhesonderen Lebens- und
Berufsverhiltnissen» auszugehen. Es wurde stark bezweifeli,
ob es moglich sei, bei der Priifung die «Lebens- und Berufs-
verhéltnisse» des Stellungspflichtigen in der angegebenen Art
zu beachten. Abgesehen davon, dafl bei der Durchfithrung der
Priifung die Gruppierung schon zu Schwierigkeiten fiihren
werde, sei zu befiirchten, dall der Beurteilung der einheitliche
Mafstab abgehen werde, wodurch denn auch den vergleichen-
den Momenten Eintrag geschehe.

Nach These 6 erfolgt die Priifung in |Muttersprache und
Vaterlandskunde. Mit vier Stimmen sprach sich der Erzie-
hungsrat dahin aus, daB gewiinscht werde, es méchte, wie bis-

_her, auch im Rechnen gepriift werden.

In These 7 wird bestimmt, in welcher Weise und mit wel-
chen Notenwerten die Resultate der Priifung ausgedriickt wer-
den sollen. Der vorgeschlagenen Anderung, es habe Kkiinftig
die Eintragung der Noten in das Dienstbiichlein wegzufallen,
konnte der Erziehungsrat in seiner Mehrheit nicht zustimmen;
vielmehr wurde mit vier Stimmen befiirwortet, es mdchten die
Noten wie frither in das Dienstbiichlein eingetragen werden.
. Nach dem letzten Absatz von These 10 wird der Bund den
Stellungspflichtigen spitestens ein Jahr vor der Priifung eine
Bundesverfassung in angemessener Ausstattung zustellen, und
gleichzeitig soll ihnen vom Kanton eine Kantonsverfassung
eingehéindigt werden. Im Schofle des Erziehungsrates wurden
siarke Zweifel laut, ob mit der Zustellung der Verfassungen
das Ziel, das man zu erreichen hoffe, erreichen werde. Mit
Recht wurde betont, das bloBe Durehlesen der Verfassungs-
bestimmungen reiche fiir das notwendige Eindringen in das
Verstindnis und die Erfassung des wesentlichsten Inhalis
nicht aus. Weit besser wire ein in populdrer Sprache gehal-
tener Leitfaden, der den Wesensgehalt der Bundesverfassung
und allfdllige Weisungen aus der Kantonsverfassung zu ent-
halten hitte. ;

‘Widerspruch rief die Bestimmung in These 21 hervor,
wornach das eidgendssische statistische Bureau wohl das bei
den Priifungen gesammelte Material in zweckdienlicher Weise,
namentlich auch nach der berufsstatistischen Seite, zu ver-
arbeiten und zu verdiffentlichen habe, dal aber weder eine ver-
gleichende Gegeniiberstellung der Priifungsergebnisse der ein-
zelnen Kantone, noch die Bekanntgabe der Ergebnisse der ein-
zelnen Gemeinden durch die Kantone erfolgen diirfe. Ob der
Verarbeitung nach der berufsstatistischen Seite Bedeutung zu-
komme, wurde bezweifelt. Ein Antrag, es seien Absatz 2 und
3 der These zu sireichen in der Meinung, daB die Publikation
der Priifungsergebnisse in der hisherigen Art auch weiterhin
zugestanden werde, blieb in Minderheit.

Mit Stichentscheid - des Vorsiizenden, des Herrn Erzie-
hungsdirektor Dr. MouBon, entschied sich der Erziehungsrat
in der Abstimmung iiber die grundsétzliche Stellungnahme zu
der Wiedereinfithrung der Rekrutenpriifungen gegeniiber einem
Antrag auf Ablehnung fiir deren Wiedereinfithrung unter Be-
kanntgabe der abweichenden Stellungnahme zu einzelnen Be-
stimmungen der Vorlage der Expertenkommission, wie sie sich
aus den Beratungen der Behorde ergeben hatten, an das
Schweizerische Militdrdepartement.

Auch eine Veranschaulichung im Geschichts-
unterricht.

Im Geschichtsunterricht der 7. und 8. Klasse, wie in dem-
jenigen der Sekundarschule sind zum Verstindnis der Ent-
wicklung der Volksrechte nach der franzisischen Revolution
mannigfache Hinweise auf die Verfassungen unerlafilich. Die
unterrichtliche Behandlung der Abschnitte, die das Werden
und die Umgestaliungen der Verfassungen schildern, ist fiir
manchen Lehrer eine unerfreuliche, weil ziemlich erfolglose
Arbeit. Wenn ich auch bei dieser Feststellung in erster Linie
den Kampf mit dem Stoif auf der Oberstufe der Primarschule
im Auge habe, glaube ich doch annehmen zu konnen, dal den
Kollegen der Sekundarschulstufe #hnliche Erfahrungen nicht
erspart geblieben sind.

Es liegt ja in der Natur des vierzehnjihrigen Schiilers be-
griindet, dafl er vorerst dieser Seite des Geschichisunterrichies
nicht viel abgewinnen kann. Die fiir ihn neuen Begriffe und
die rasch sich folgenden Umgestaltungen verwirren ihn. Ge-
will muB ein tieferes Eingehen in die Verfassungen einer hé-
hern Schulstufe zugewiesen werden. Wer aber neue Ge-
schichie zu erteilen hai, siehi sich vor die Notwendigkeit ge-
stellt, diese Gebiete zu beriihren, wenn er das Versténdnis fiir
die nachfolgenden geschichtlichen Entwicklungen vorbereiten
will. Ist in den jungen Kopfen in diesen Dingen nicht eine ge-
wisse Klarheit und Ubersicht geschaffen worden, so hingen
Unterricht und Erfolg und die Freude an der Geschichte in
der Luft.

Erfahrungen, die Kollegen und ich machten, zeigten, daB
in der 8. Klasse auf diesem Gebieie das gesprochene Wort
nicht geniigi. Die schriftlichen Ubersichten leisten ihre
Dienste, entsprechen aber nur zum Teil in ihrem Erfolg der
aufgewandten Miihe. Das veranlalite mich, fiir die zu be-
sprechenden Verfassungseinrichiungen nach einer zeichneri-
schen Veranschaulichung zu suchen, um sie neben die schrifi-
liche Ubersicht zu setzen. Wihrend anhand der historischen
Karte der Schweiz von Ochsli und Baldamus die Verhiilinisse
der 13ortigen Eidgenossenschaft sich schén entwirren lassen,
fehlt fiir die Zeit nach der franzosischen Revolution ein #hn-
liches Veranschaulichungsmittel. Gerade die Erfahrung, dal
die Schiiler unserer Stufe sich gerne an dieses Kartenbild hal-
ten und dafiir — griindliche Erklirung vorausgesetzt — Ver-
stindnis und Interesse zeigen, indem auch schwiichere Schiiler
die Verhiltnisse wieder herauszulesen vermogen, gerade diese
Erfahrung zeigt, welches Bediirfnis nach einer Versinnlichung
abstrakter Gebiete sie haben. Der Nutzen einer zeichnerischen
Darstellung von abstrakten Verhilinissen hat sich denn auch
ir der Praxis erwihrt. Das Durcheinanderwerfen der verschie-
densten Dinge, die unméglichsten Antworten, die frither zum
Ergotzen oder zum Verdrusse fiihrten, sind in der Klasse sel-
tener geworden. Ein Hinweis auf die Zeichnung geniigt in den
meisten Féllen, um Vergessenes wieder auftauchen und Klar-
heit schaffen zu lassen. Die Schiiler gewinnen ein Interessze
an dem ihnen ferner liegenden Stoffe, weil er ihnen faBlich er-
scheint; sie zeichnen die Darstellungen gerne in ihr Uber-
sichisheft. Bei der Repetition werden sie zu Rate gezogen, sie
erleichtern eine Vergleichung mit dem Neuen und machen den
kleinen Aufwand an Zeit, den sie beanspruchen, im Unter-
richte reichlich bezahlt.

Wie die Veranschaulichung gedacht ist und was aus ihr
herausgelesen werden kann, mogen einige Beispiele illu-
s{rieren.

Bei der Besprechung der einen und unteilbaren helveti-
schen Republik wurde Fig. 1 gezeichnet. Die gleiche Art der
Darstellung der Kantone: durch Wappenschilder will zeigen,
daB die Unterschiede zwischen Stddte- und Lénderkantonea,
zwischen regierenden Orten und Untertanenlidndern nicht mehr
bestehen. Ein Vergleich der Zeichnurng mit der Karte der
136rtigen Eidgenossenschaft kann sehr fruchtbringend gestal-
tet werden. Durch die Pfeile wird angedeutet, wie durch das
Mittel der Wahlménner der Grofe Rat und der Senat bestellt
werden; zugleich ist ersichtlich, wie jeder Kanton gleich viel
Abgeordnete zu senden hat. Die Begriffe: <indirektes Wahl-




recht und Zweikammersystem» finden ihre Veranschauli-
chung. Die gesetzgebenden Behorden wihlen das Direktorium
und dieses regiert die Kantone, indem es durch einen Regie-

-

19 Kantone.
5
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Wohlmanner

\ l

Groszer Rat

Geseizgevende Benorde.

Q/.

richterlicne Bendrde

1798. HELVETISCHE REPUBLIK.

rungsstatthalter in den Kantonen die Gesetze zur Ausfiihrung
bringen la8t. Nebenbei erfihrt das Prinzip der Gewaltentren-
nung seine Veranschaulichung.

Fig. 2.
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BUNDESVERFASSUNG 1848.

Nachdem die Neuordnung, die das Jahr 1848 brachte, auch
zeichnerisch klargelegt ist, ergab sich von selbst ein Vergleich
mit der Helvetik und Fig. 1. Jetzt sind es Volk und Stinde,
die gemeinsam die gesetzgebenden Behorden hestellen.  Das
System der Wahlménner ist beseitigt; je 20 000 Biirger schicken
einen Verireter nach Bern; deren Zahl ist nicht mehr fest-
gelegt, sondern es kommt die GroBe der Einwohnerzahl der
Kantone zur Geltung. Neu ist gegeniiber Fig. 1 die Bedeuiung
der Stdnde; die Vertretung eines Halbkantons ist ersichtlich.
Wie die beiden Kammern zur Bundesversammlung zusammen-
treten und die richterlichen und vollziechenden Behdrden wih-
len, geht deutlich aus der Zeichnung hervor, wie auch wieder
das Zweikammersystem wund das Prinzip der Gewalten-
trennung.

3

worter im Ubersichtshefte des Schiilers neben der Zeichnung

«Bundesstaaty stehen (BeschluB iiber Krieg und Frieden, Ver-
Miinz-,

trige mit dem Ausland, Post, Zoll-, Militirwesen,

Fig. 3.

STAATENBUND. BUNDESSTAAT.

fithren Riickblicke und Ausblicke
der geschichtlichen Vor-

Mafle und Gewichte usw.),
zu vielgestaltigen Verkniipfungen
gange.

Mit wenigen Si{zen werden jeweils die Begriffe Referen-
dum und Initiative im Geschichisunterrichte umrissen. Sie
bleiben aber nicht haften, werden vertauscht oder fiillen sich
dank der fremdartigen Namen mit einem andern Inhalt. Die
Probe darauf kann man auch mit Erwachsenen machen. Fig. 4

Fig. 4.
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will dem Begriff Referendum etwas Falliches unterlegen, um
ibn zu kliren und zu befestigen. Das Volk als Triger der
Entscheidung schickt seine Meinung in die Urne und stimmt
iiber den Gesetzesvorschlag ah, der von der gesetzgebenden Be-
horde ihm zur Entscheidung vorgelegt werden muB. Das Ge-
setz passiert das Referendum, geht durch die Urne.

Fig. 5 bedarf keiner langen Erklirung. Im Gegensatz
zur vorhergehenden Zeichnung kommt der Geseizesvorschlag

Fig. 5.
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%
s %)
Ume
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INITIATIVE.

nicht von der gesetzgebenden Behiorde aus, sondern von einem

Die Gegeniiberstellung von Staatenbund und Bundesstaat

in Fig. 3 erkldrt sich wohl selbst. Wenn die nétigen Merk-

Volksteil. Er unterliegt wiederum dem/ Entscheide des ge-
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samten Volkes. —
Zeichnungen lassen

chen Art darstellen.

Durch geringfiigige Anderungen in den
sich abweichende Verhilinisse in der glei-

Die hier vorgezeigien Beispiele lassen sich natiirlich nach
Belieben vermehren.” Es braucht dazu kein zeichnerisches Ge-
schick, dagegen etwas Erfindungsgeist. Durch die Verwen-
dung farbiger Kreiden an der Tafel, von Bunistiften beim
Nachzeichnen im Hefte kann die Ubersichilichkeit gesteigert
werden. Immer ist aber als Wesentlichstes die moglichst
klare und einfache Gestaltung des Darzustellenden im Auge zu
hehalten.

Das Vorgebrachte erhebt nicht den Anspruch, etwas voll-
stiindig Neues zu sein. GewiB hat schon hie und da ein Kol-
lege im Ringen um die Vermittlung und Gestaltung des Stof-
fes den gleichen Weg eingeschlagen. Der Zweck dieser Dar-
stellung ist erreicht, wenn die Kollegen, welche Geschichts-
unterricht auf dieser Stufe zu erteilen haben, auf diesen Weg
hingewiesen werden, ihn begehen und die Erfahrung machen
konnen, dafl ihnen, dem Fache und den Schiilern ein Dienst
erwiesen worden ist. Ulr. Siegrist, Zch. 4.

Zircherische Kantonale Sekundarlehrkonferenz.

Vorstandssitzung
vom 20. Dezember 1924.

Aus den Verhandlungen:

1. Der Prisident teilt mit, dal von der st. gallischen Se-
Lundarlehrerkonferenz das Jahrbuch mit zwei interessanien
Arbeiten iiber den Ithikunterricht und die Auffassungen der
Ethik zugestellt worden ist. Die wertvolle Gabe wird bestens
verdankt; der KEinladung an die Jahresversammlung der
St. Galler Kollegen konnte leider keine Folge gegeben werden.

2. a) Der kantonale Lehrmittelverlag teilt unsere Auffas-
sung, dall die im néchsten Jahrbuch zu publizierende Arbeit

von Prof. Frauchiger als Studienvorlage zu betrachten sei,
aus der sich das neue Lehrmittel zu entwickeln habe.
b) Auch die «Exercices> von Sekundarlehrer H. Hdsli

sollen durch die Konferenz publiziert werden und zwar erst-
mals aut Frithjahr 1925, wihrend das Lesebuch vorliufig zu-
riickgelegt bleibt. :

5. Die Mitglieder der Kommission fiir das franzdsische
Ubungsbuch, die Kollegen E. Egli, F. Kiibler und H. Gubler
verbreiten sich eingehend iiber ihre bei der Priifung der Ar-
beit gewonnenen Eindriicke. Sie sind einmiitig der Auffassung,
daBl Kollege Hosli einen sehr werivollen Entwurf geliefert hat,
der zu einem Ubungsbuch fiir die III. Klasse fithren wird.
Allfdllige Anderungen, insbesondere Kiirzungen — die aber
nicht das eigentliche Ubungsmaterial betreffen diirfen — wird
die Kommission mit dem Verfasser besprechen. Die fiir die
Drucklegung notigen Vorarbeiten bleiben dem Vorstand iiber-
lassen.

4. Eine Aussprache mit dem Verfasser der vom Erzie-
hungsrat preisgekronien Arbeit iiber ein neues Grammatik-
buch, Sekundarlehrer Miiller in Winterthur, klirt verschiedene
MiBverstindisse auf. Insbesondere weist der Autor darauf hin,
daBl die in den Entwurf eingestreuten Aufsiitze lediglich
Ubungszwecken dienen sollen. Ein Votant méchte die Gram-
matik mehr an das Erfahrungsleben des Schiilers ankniipfen.
Mit der Publizierung der «Grammatik fiir die I Klasse»
nimmt der Vorstand nicht grundsitzlich Stellung: er mdochte
den Lehrern unserer Stufe lediglich Gelegenheit bieten, eine
Arbeit zu erproben, die vom Verfasser in jahrelanger Titig-
keit geschatffen worden ist. — Als Ergiinzung nimmt der Vor-
stand fiir das Jahrbuch 1926 eine Sammlung von Diktatsioffen
in Aussicht. -r.

Ziurcherischer Kantonaler Lehrerverein.

13. und 14. Vorstandssitzung

je Samstag, den 6. und 27. Dezember 1924.

Um die wiederum stattliche Zahl von Geschiften auf Jah-
resende abschreiben zu konnen, wulbte die letzte Sitzung zu
einer Tagessitzung ausgedehnt werden: wihrend die vorher-
gehende wie gewohnt einen Nachmittag ausfiillte. Es seien
aus den Traktanden erwihnt:

1. Der Aargauische Lehrerverein verdifentlichie bei Anlal
seines 30jihrigen Bestehens eine Schrift iiber Entstehung und
Titigkeit seit 1893. Die Zustellung dieser anschaulichen Dai-
stellung, die wie die Denkschrift des Z. K. L.-V. eine zusam-
menfassende Vereinsgeschichte bietet und interessante Ver-
gleiche ermiglicht, wird dem Bruderverbande angelegenilich
verdankt. ¢

2. Vom Schweiz. Lehrerverein lief ein Rundschreiben an
die Sektionsvorstinde ein mit der Bitte, zu priifen, ob nicht in
den Konferenzen mindestens einmal im Jahr der Schweiz. Leh-
rerwaisenstiftung durch eine Kmollekte gedacht werden konnte.
Wir richten deshalb, wie schon in No. 1 des «P#d. Beobach-
ters» vom Jahre 1923, diesen nochmaligen Hinweis besonders
an. die Vorstinde der Schulkapitel, in denen bis jetzt noch
nicht auf diese Art gesammelt worden ist, und ersuchen sie,
sich dem schionen Brauche anzuschlieBen.

3. Wiederum konnten dem Schweiz. Lehrerverein zwei Zu-
wendungen aus seinem Unterstitzungsfond an ziircherische
Kollegen verdankt werden.

4. Aus der im Kanton Ziirich durchgefiithrten Hilfsakiion
fiir deutsche notleidende Lehrer verbleibt ein Restbeirag von
Fr. 960.65. Dieser wird -dem Schweiz Lehrerverein iiberwiesen,
damit er soweit notig Verwendung in der Schweiz finde, und
der Rest spiiter der Schweiz. Lehrerwaisenstiftung zufalle.

5. Bine Anfrage wird vorliulig zu den Akten gelegt, weil
der Gesuchstieller vorerst den Nachweis erbringen soll, dall er
dem Z. K. 1.-V. angehort. Es ist wohl keine Unbescheidenheit,
wenn von Kollegen verlangt wird, sie sollen sich der Organi-
sation anschlieBen, von der sie Rat und Tat erwarten.

6. Das Budget fiir das Vereinsjahr 1925 wird aufgebaut
auf einen Jehresbeitrag von Fr. 6.—; es geht zur Einsicht-
nahme an die Rechnungsrevisoren.

7. In verschiedenen Fillen mubie Auskunft rechtlicher
Natur erteilt werden. Dies geschah entweder gestiitzt auf un-
sere Sammlung von Rechtsgutachten, oder indem neu auftau-
chende Fragen dem Rechisherater iiberwiesen wurden. — Das
Steigen der Mieizinse bringt es mit sich, dall wiederum An-
fragen iiber Anrechnung der Lehrerwohnung eingehen. Diese
ist nach dem Besoldungsgesetz vom 2. Februar 1919 nicht mehr
ein Teil der Besoldung; das Verhiltnis zwischen Lehrer und
Gemeinde ist das zwischen Mieter und Vermieter. Ubersteigt
der Mietzins den Schatzungswert der Wohnung, sollte logi-
scherweise die minimale Gemeindezulage erhoht werden.

8. Das Traktandum Miigliederkontrolle verursacht dem
Listenfiihrer auf JahresschluB viel Arbeit. Trotzdem schon
wiederholt darauf hingewiesen worden ist, dall nach § 4 un-
serer Statuten die blofe Nichtbezahlung des Jahresbeitrages
keine Austrittserklirung bedeutet, mubiten wiederum einige
Kollegen aufgeklirt werden. Die Austrittserklirung hat
schriftlich vor dem ersten Juli zu erfolgen: fiir das betreffende
Jahr ist der Austretende aber noch beitragspflichtig. Kollegen,
die den Bezirk wechseln und daher einer andern Sektion zu-
geteilt werden, sollten dies dem neuen Sektionsquistor mit-
teilen, damit nicht eine doppelte, oder dann gar keine Beifrags-
forderung gestellt wird. -st.

Briefkasten der Redaktion.

An Hrn.K.H.in Z. Die Arbeit muf auf die néichste Nummer zuriick-
eelegt werden. — An Hrn. A. P. in Z. Der Artikel kann erst in der
Februarnummer erscheinen. — An Hrn. U. 8. in Z. Die beiden weg-
gelassenen Punkte konnen im niichsten Bericht Aufnahme finden. Hd.

Redaktion: E. Hardmeier. Sekundariehrer, Uster: W.Ziirrer. Lehrer, Wiidenswil; U. Siegrist, Lehrer. Zllrich4: A.Pfenninger, $el_mndarlelu-er. Winterthur-
Veltheim: J. Schlatter, Lehrer, Wallisellen; H. Schdnenb erger, Lehrer, Ziirich 3; Dr. M. Sidler, Lehrerin, Ziirich 3.
Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren. — Druck und Expedition: Graphische Etablissemente: Conzett & Cie., Ziirich.



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 17. Januar 1925, Nr. 1

